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Vollzug
Normadressaten

SchutzzweckeWirkungen 
Betroffene

Vollzug 
Behörden

Konzept

 bewilligen die Durchführung der 

ART

 beaufsichtigen die Durchführung 

der ART (bewilligt/nicht bewilligt)

 übermitteln Daten zur Tätigkeit 

bez. FMedG an das BFS

 liefern Informationen für die 

Evaluation

Kantone

 wertet Daten zur Tätigkeit bez. 

FMedG aus und veröffentlicht 

diese

BFS

 evaluiert die Auswirkungen des 

FMedG, insbesondere der PID

 bewilligt und beaufsichtigt 

genetische Untersuchungen 

gemäss GUMG

BAG

 gewährleisten Qualifikationen 

(eigene/des Personals) und die 

notwendige Laborausrüstung

 wenden ART gesetzes-konform 

an betreffend:

 Zulässigkeitsvoraus-

setzungen/verbotene 

Praktiken

 Indikationen

 Information/Beratung

 Umgang mit Keimgut

 erstatten Bericht über ihre 

Tätigkeit bez. FMedG  an die 

Bewilligungsbehörde

 übermitteln die Spenderdaten

 stellen Daten für die Evaluation 

zur Verfügung

Bewilligungsinhaber/-innen  

 gewährleisten Voraus-

setzungen und Durchführung 

genetischer Untersuchungen 

gemäss GUMG

 erstatten Bericht zu ihrer 

Tätigkeit an das BAG

Leitungen  PID-Laboratorien  

 wachsen in kindgerechten 

Verhältnissen auf

 erleiden keinen körperlichen Schaden

 können sich über Samenspender 

informieren und Kontakt aufnehmen

Kinder aus ART

 Heterosexuelle Paare erhalten Zugang  

zur ART  gemäss gesetzlichen Vorgaben 

 Paare treffen informierte Entscheide für 

oder gegen die ART

 Betroffene Frauen sind vor 

gesundheitlichen Risiken geschützt

 Frauen stellen sich nicht als Leihmutter 

oder Eizellspenderin zur Verfügung 

Betroffene Paare und Frauen

 sind vor Vaterschaftsklagen geschützt

 spenden unentgeltlich

 treffen informierte Entscheide

 sind registriert für Kontaktaufnahme

Samenspender

 werden nur nach gesetzlichen Vorgaben 

entwickelt 

 werden nur nach zulässigen Kriterien  

ausgewählt

 werden nicht geklont oder für 

Keimbahntherapie verwendet

Embryonen

Schutz des Kindeswohls

 Die psychische und physische 

Gesundheit von Kindern wird 

geschützt.

Schutz der Persönlichkeit

 Die betroffenen Paare können 

sich informiert und frei für oder 

gegen die Inanspruchnahme  der 

ART entscheiden.

 Die Instrumentalisierung von 

Frauen  und Männern wird 

verhindert.

Schutz der Embryonen 

 Der Missbrauch von Embryonen 

wird verhindert. 

 Eine unerwünschte Selektion 

von Embryonen wird verhindert.

Schutz der Gesellschaft

 Die Gesellschaft wird vor 

eugenischen Tendenzen 

geschützt.

 Der Diskriminierung von 

Menschen mit Behinderung wird 

kein Vorschub geleistet.

Samenspende:

 bewahrt Spenderdaten auf 

 erteilt Auskunft an volljährige 

Kinder und kontaktiert Spender

BJ/EAZW

Kontext Weiterentwicklungen in der Fortpflanzungsmedizin im In- und Ausland, gesetzliche Regelungen der Fortpflanzungsmedizin im Ausland, gesellschaftliche Trends; 

NEK-CNE: Beobachtung Entwicklungen im Themenfeld, beratende Stellungnahmen zu gesellschaftlichen, naturwissenschaftlichen und rechtlichen Fragen

Schutz der Familie

 Die traditionelle heterosexuelle 

Familie wird geschützt. 

Legende: gestrichelte Pfeile: Datenflüsse, durchgezogene Pfeile: Wirkungspfade; ART = Assistierte Reproduktionstechnologien, Verfahren medizinisch unterstützter Fortpflanzung inklusive Vermittlung von/Umgang 
mit Keimgut; PID = Präimplantationsdiagnostik; FMedG = Bundesgesetz über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung; GUMG =  Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen; bez. = bezüglich.

Stand: Januar 2017


